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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.02.2024 

Geschäftszahl 

Ra 2021/11/0032 

Rechtssatz 

Gemäß § 12 Abs. 5 erster Satz OÖ GVG 1994 hat der Rechtserwerber das Grundstück zu veräußern, 
wenn die Behörde mit Bescheid rechtskräftig feststellt, dass die im Genehmigungsbescheid angeführten 
Auflagen nicht erfüllt sind. Die Feststellung der Nichterfüllung nach § 12 Abs. 5 erster Satz OÖ GVG 
1994 kommt frühestens nach Ablauf der für die Erfüllung der Auflage gesetzten Frist in Betracht, sie ist 
jedoch nicht mehr zulässig, wenn die Auflage im Zeitpunkt der Feststellung erfüllt ist. Sobald allerdings 
die Feststellung rechtskräftig ist, besteht ex lege die Pflicht zur Veräußerung des Grundstücks. Dass 
jedem Rechtserwerber diese Konsequenzen bewusst sind, ist vorauszusetzen. Kommt der Verpflichtete 
dieser Verpflichtung nicht innerhalb eines Jahres nach, so ist gemäß § 12 Abs. 5 zweiter Satz OÖ GVG 
1994 das Grundstück auf Antrag der Behörde zu versteigern. 
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